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Die eidgendssische Landesmuseums-Kommission.

Fine Anderung im Personalbestande der Kommission fand
withrend des Berichtsjahres nicht statt; dagegen erlitt das Landes-
museum einen schweren Verlust durch den am 8. Juli erfolgten Tod
seincs hochsten Vorgesetzten, des Herrn Bundesrat Dr. Karl Schenk,
langjihriger Chef des Departements des Innern, welcher seit der haupt-
séichlich seinem Einflusse und seinen Anstrengungen zu verdankenden
Griindung des Landesmuseums keine Gelegenheit versiumte, um der
neuen Anstalt und ihren Leitern sein unerschiitterliches Zutrauen zu
zeigen. Die Kommission liess sich an dem Begribnis durch ihren
Priisidenten vertreten und legte einen Kranz auf das Grab des Ver-
storbenen nieder. Mit dem 23. Oktober trat Herr Bundesrat Ruffy
die Leitung des Departements an.

Zur Erledigung der laufenden Geschifte der Kommission waren
vier Sitzungen notwendig. Sie wurden sdmtlich im Stadthause zu Ziirich
abgehalten und schlossen jeweilen mit einem Besuche im stédtischen
Kaufhause, das als Magazin fiir die zur Einsicht gesandten und an-
gekauften grosseren Altertiimer dient, und einer Inspektion des Neu-
baues zum Zwecke einer Einsichtnahme vom Stande der Bauarbeiten
und zur Beschlussfassung iiber besondere Einrichtungen fiir die kiinftige
Installation. Denn wie schon aus dem Bauberichte hervorgeht, sah sich
die Kommission veranlasst, den Baufragen besondere Aufmerksamkeit
zu schenken.

Ein weiteres Traktandum bildete die Schweizerische Landes-
Ausstellung in Genf, iiber welche mit Bezug auf die Beteiligung des
Landesmuseums der Jahresbericht fiir 1896 im Zusammenhange
referieren wird, e¢benso wie iiber den Verlauf der Standesscheiben-
angelegenlheit, welche, wie wir bestimmt hoffen diirfen, einer allseitig
befriedigenden Losung entgegengeht. Die verschiedenen Anfechtungen
des Landesmuseums, wozu namentlich der Ciboriumhandel von Baden
und der Pfyfferprozess gehéren, mit denen sich die Kommission
in  verschiedenen Sitzungen =zu befassen hatte, finden sich
in  besonderen Abschnitten behandelt. Schon in der Februar-
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sitzung beschloss die Kommission, einer Anregung der Direktion, die
ein vorldufiges Programm der auszufiihrenden Arbeiten vorlegte, Folge
gebend, eine Eingabe an die eidgendssische Kunstkommission zu richten,
worin diese ersucht werden sollte, einen Wettbewerb fiir die Fresken
in der grossen Waffenhalle des Museums auszuschreiben. Da es sich
dabei um eine monumentale Malerei handelt, welche mit der Architektur
des Raumes in Einklang gebracht werden soll, glaubte die Kommission,
diese Angelegenheit moglichst friih an die Hand nehmen zu miissen.
Unterm 21. Médrz wurde dem Departement des Innern eine Ein-
gabe gemacht, um gegeniiber Art. 4 des Berichtes der nationalritlichen
Gleichgewichts-Kommission die Verhéltnisse des Landesmuseums klar-
zulegen. Die Eingabe hatte zur Folge, dass laut Mitteilung des
Departements des Innern vom 9. Mai, die genannte Kommission ihr
Postulat zuriickzog. Sorgfiltiger Erwigungen bedurfte sodann die Auf-
stellung des mit dem Anwachsen der Anstalt immer komplizierter und
schwieriger werdenden Biidgets pro 1896. Die unterm 20. August an
das Departement eingereichte, ausfiihrliche Eingabe fiihrte zu der un-
verinderten Annahme des Biidgets-Entwurfes seitens des h. Bundesrates
und der h. Bundesversammlung in der Dezembersession, womit beide
Behirden neuerdings ihr grosses Wohlwollen fiir die neue eidgendssische
Anstalt bezeugten. Ein vom Eidgen. Finanzdepartement ausgearbeitetes
Regulativ betreffend das Kassen- und Rechnungswesen des Schweiz.
Landesmuseums wird mit dem 1. Januar 1896 in Kraft treten.



	Die eidgenössische Landesmuseums-Kommission

